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Kreisgruppe Ebersberg im Landesjagdverband Bayern e. V. 

Leitfaden 

Erlegung von Schwarzwild 

 
In der nachfolgenden Übersicht möchten wir auf wichtige Punkte hinweisen, die es bei 

der Erlegung und damit verbundenen Versorgung von Schwarzwild, insbesondere im 

Hinblick auf notwendige Prävention von Wildseuchen und dem Schutz von Haus- und 

Nutztieren, zu beachten gilt. 

Aufbrechen: 

Bitte Blutproben nehmen für die Untersuchung auf Afrikanische Schweinepest (ASP) und 

Aujeszkysche Krankheit (AZ). Die Blutproben sind wichtig, damit frühzeitig erkannt werden 

kann, ob Schwarzwild mit den o.g. Krankheiten infiziert ist und somit diese übertragen kann. 

Hierdurch wird ein erheblicher Beitrag für die Prävention und Früherkennung von 

Wildseuchen und deren Verbreitung auf den Haus- und Nutztierbereich durch die 

Jägerschaft geleistet.  

Sets für die Entnahme von Blutproben erhalten Sie kostenlos beim Veterinäramt. 

Blutproben werden vom Veterinäramt Ebersberg entgegengenommen. Um die Abgabe zu 

erleichtern, wurde ein Briefkasten eingerichtet. Er befindet sich an der linken Gebäudeseite 

und wird täglich (Mo-Fr) geleert. Bitte die Proben am Wochenende erst gegen Sonntagabend 

einlegen. Blutproben können problemlos im gekühlten Zustand bis zu drei Tage zuhause 

gelagert werden. 

Achtung: Für die Blutproben, die das Veterinäramt entgegennimmt, sind nur noch sog. 

EDTA-Röhrchen (mit rotem Deckel zu verwenden). Diese sind beim Veterinäramt erhältlich. 

Aujeszkysche Krankheit (AZ) 

Für den Menschen unbedenklich, verläuft allerdings bei Hunden/Katzen in aller Regel 

tödlich.  

Afrikanische Schweinepest (ASP) 

Für den Mensch wie auch Haustiere ungefährlich, allerdings auf das Hausschwein 

übertragbar und in aller Regel tödlich. 

Der Ausbruch der ASP hat erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft, den Jagdbetrieb 

sowie das öffentliche Leben (Betretungs- und Verbringungsverbote, etc.; siehe hierzu die 

einschlägige Literatur). 

 

Auf Entnahme des Zwerchfellpfeilers bitte unbedingt für die verpflichtende Trichinenprobe 

(s.u.) achten. 

Verwahrung Aufbruch und Abfälle:  

Aufbruch, Schwarte etc. sind an folgenden Stellen zu entsorgen: 
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Konfiskatkühlungen/-tonnen stehen in den Forstdienststellen Eglharting und Anzing zur 

Verfügung. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

- Verhaltensregeln (siehe Anlage 1) des Forstbetriebes sind zwingend zu beachten 

- Aufbruch/Schwarte etc. sind nur im Papiersack (beim Veterinäramt Ebersberg 

kostenlos erhältlich) verpackt in die Tonne zu geben 

- Eintrag in die ausliegende Liste vor Ort vornehmen 

Trichinenprobe: 

Voraussetzung:  

Der Probenehmer muss eine Beauftragung durch das LRA haben (Gebühr derzeit 50 €). 

Dafür ist es notwendig, einen Antrag (beim LRA erhältlich) in Abstimmung mit dem jeweiligen 

Jagdpächter oder Eigenjagdbesitzer bei der Unteren Jagdbehörde zu stellen. Die 

Genehmigung ist immer auf das beantragte Revier bezogen. Für die Beantragung ist 

Voraussetzung, dass der Probenehmer eine Schulung zur „Entnahme von Trichinenproben 

beim Wildschwein“ und die Bescheinigung „Kundige Person“ und/oder einen Folgenachweis 

vorweisen kann. Beide Kurse dazu werden mehrmals im Jahr vom BJV in Feldkirchen 

angeboten (Dauer ca. 2 Stunden). 

Hinweis Dachs: Wer das Wildbret des Dachses verwerten möchte, muss ebenfalls eine 

Trichinenschau vornehmen lassen und benötigt die Beauftragung durch das LRA.  

Wildursprungsmarke/Wildursprungsschein:  

Diese beiden Formalien sind verpflichtend für die Trichinenuntersuchung und sind 

beim Landratsamt für 0,50 €/Stück bzw. 0,70 €/Stück erhältlich. 

 

Trichinenuntersuchung: 

Dafür werden vorrangig der Zwerchfellpfeiler oder in Ausnahmefällen ein Stück von 

mindestens 20 g der Vorderlaufmuskulatur oder der Unterzungenmuskulatur benötigt. 

Die Untersuchung darf nur durch einen amtlich benannten Tierarzt erfolgen: 

Derzeit sind das: 

- Dr. Günter Liedl, Kirchweg 5, 83543 Rott a. Inn, Tel. 08039-5657 

- TA Günter Heesen, Zeppelinstr. 2a, 85570 Markt Schwaben  

Die Proben sollen zusammen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein (https://www.jagd-

ebersberg.de/pdf/LRA_RO_Probenbegleitschein.pdf) sowie dem Wildursprungsschein 

abgegeben werden. 

 

Probebetrieb: Versand der Probe per Post an Dr. Heesen gemäß https://www.jagd-

ebersberg.de/pdf/Anschreiben_Trichinenuntersuchung_25_04_2022.pdf und 

https://www.jagd-ebersberg.de/pdf/Begleitschein-Trichinenuntersuchung.docx. 

 

Die Kostenbeteiligung für die Trichinenuntersuchung von 11 € durch das LRA Ebersberg 

entfällt. Seit dem 01. April 2020 wird stattdessen vom LRA Ebersberg eine 

Aufwandsentschädigung von 80 € je erlegtem Stück Schwarzwild an die Revierinhaber 

bezahlt. Ein Formular zur Beantragung der Aufwandsentschädigung wird derzeit vom LRA 

entwickelt. Die Beantragung der Auszahlung kann jeweils zum Ende des Jagdjahres beim 

LRA gesammelt beantragt werden. 
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Cäsiummessung: 

Probe:  

Für die Messung auf radioaktives Cäsium werden 500 g (genau gewogen) Wildbret-

Muskelfleisch (Knochen, Schwarte, Weißes (Fett) oder Zunge etc. sind nicht geeignet und 

werden daher für eine Messung nicht akzeptiert) zerkleinert zu „Gulaschstücken“ benötigt. 

Messstellen der Kreisgruppe Ebersberg: 

- Georg Göggerl: Nebelberg 11, 85567 Bruck, Tel. 0171-7969561 

- Bertram Sprenger: Felix-Gürtler-Str. 1, 85643 Steinhöring, Tel. 0151-22688095  

Für Mitglieder der Kreisgruppe ist die Messung für im Landkreis erlegtes Schwarzwild 

kostenlos.  

Beide Messstellen der Kreisgruppe sind erfolgreich zertifiziert worden, und ein 

Kalibrierstandard wurde zwischenzeitlich angeschafft. Der Grenzwert für die Verwertbarkeit 

des Wildbrets liegt nun bei den üblichen 600 Bq. Dies wird auf dem Messprotokoll so 

bestätigt, welches der Jäger an der Messstelle ausgehändigt bekommt. Auf dem 

Messprotokoll ist auch festgelegt „verwertbar“ oder „nicht verwertbar“. Bei mehr al 600 Bq 

kann somit der Schadenausgleich beantragt werden; das LRA wurde entsprechend vom 

Vorstand der Kreisgruppe informiert.  

 

Grenzwert über 600 Bq:  

Wildbret ist nicht zum Verzehr geeignet und ist zu entsorgen, z.B. über 

 

- Berndt GmbH, Hauptstr. 2-4, 85445 Oberding, Tel. 08122-8880,          

E-Mail: info-oberding@berndt-gruppe.com 

- Berndt GmbH, NL St. Erasmus, Jettenbacher Str. 12, 84478 Waldkraiburg,      

Tel. 08638/9871-10, E-Mail: info-st.erasmus@berndt-gruppe.com 

https://berndt-gmbh.de/ 

Abholung des Wildes kostet derzeit ca. 65 €. 

 

Unterstützungsleistung für Aufwendungen: 

In Zusammenhang mit der Erlegung von Schwarzwild: 

 KG EBE – Aufwandsentschädigung Blutprobe auf AZ/ASP:  

25 € von der Kreisgruppe Ebersberg. 

Der Antrag (https://www.jagd-ebersberg.de/pdf/Vordruck-Probennahme-

Schwarzwild.pdf) muss vom Veterinäramt bestätigt werden. 

Auszahlung erfolgt einmal jährlich zu Beginn eines Jagdjahres (April/Mai) aber  

nur an Revierinhaber, die auch Hauptmitglied in der KG EBE sind. 

 

Achtung: Für die Blutproben, die das Veterinäramt entgegennimmt, sind nur noch 

sog. EDTA-Röhrchen (mit rotem Deckel zu verwenden). Diese sind beim 

Veterinäramt erhältlich. 

 

 Bundesverwaltungsamt – Schadensausgleich Radiocäsium: 

Grenzwert über 600 Bq (nicht verwertbar).  

javascript:;
mailto:info-st.erasmus@berndt-gruppe.com
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Antrag auf Schadensausgleich (vom LRA erhältlich) an das Bundesverwaltungsamt, 

Antragstellung mit Entsorgungsnachweis ist nur über die Untere Jagdbehörde 

möglich.  

 LRA Ebersberg – Aufwandsentschädigung Erlegtes Schwarzwild: 

Der Ausschuss ULV des Kreistages hat am 25. November 2020 eine 

Aufwandsentschädigung für Schwarzwild (Fallwild ausgenommen) in Höhe von 80 € 

ab dem 01. April 2020 für 3 Jahre beschlossen. Dadurch sollen die Leistungen der 

Jägerschaft bei der Bejagung des Schwarzwildes gewürdigt werden und zumindest 

ein teilweiser Ausgleich für die Investitionen in die Technik (Wärmebildkameras, 

Nachtzieltechnik, etc.) erfolgen. Die Antragstellung ist nur über die Untere 

Jagdbehörde möglich. Den Antrag (https://www.jagd-ebersberg.de/pdf/LRA-

Antragsformular-2020-Abschusspraemie-fuer-Schwarzwild.pdf) bitte deutlich 

ausfüllen (Jagdjahr evtl. korrigieren) und spätestens bis zum 30. Juni einreichen. 

 Freistaat Bayern – Aufwandsentschädigung Erlegtes Schwarzwild: 

Für das Jagdjahr 2020/21 werden 20 € für erlegtes Schwarzwild (Frischlinge, 

Überläuferbachen und Bachen, die für die Aufzucht nicht notwendig sind, sowie 

Keiler und Überläuferkeiler; kein Fallwild und kein Unfallwild) gewährt. Für 

Schwarzwild, das vom 01.12.2020 bis 31.03.2021 erlegt wurde, erhöht sich die 

Entschädigung auf 70 €. Dafür gilt eine erhöhte Dokumentationspflicht (Angaben 

dazu sind auf folgenden Internetseiten zu finden: 

https://www.wildtierportal.bayern.de/wildtiere_bayern/185480 sowie https://www.jagd-

bayern.de/aufwandsentschaedigung-fuer-schwarzwild-wird-erhoeht). 

Die Vergütung dieser Leistung wird jährlich neu entschieden und die Auszahlstelle 

festgelegt. Im Jahr 2021 ist die Antragstellung bis Mitte Juli 2021 möglich. 

Mit dem Antrag ist eine vom LRA bestätigte Streckenliste beim BJV einzureichen 

(Antrag derzeit über den BJV erhältlich). 

 Freistaat Bayern – Aufwandsentschädigung Probennahme ASP-Monitoring: 

Für ASP-Probenahme bei tot aufgefundenem oder krank erlegtem Schwarzwild 

bezahlt der Freistaat 20 € als Aufwandsentschädigung. Weitere Informationen zur 
Probenentnahme, Einsendung der Probe und Auszahlung der 

Aufwandsentschädigung sind im Wildtierportal Bayern bereitgestellt 

(https://www.wildtierportal.bayern.de/wildtiere_bayern/246992/index.php). 

 

Bitte beachten Sie, dass gefundenes, krankes, auffällig im Verhalten gestörtes Schwarzwild 

unverzüglich dem Veterinäramt Ebersberg zu melden ist.  

Bitte informieren Sie sich ergänzend speziell über die Afrikanische Schweinepest, deren 

Erkennungsmerkmale und den damit einhergehenden Verhaltensregeln für die Jägerschaft 

und deren Aufgabengebiet in diesem Zusammenhang in der einschlägigen Fachliteratur, 

Broschüren oder Fachvorträgen. Für detaillierte Fragen steht Ihnen das Veterinäramt 

Ebersberg sicher gerne unterstützend zur Verfügung. 

 

Stand: Mai 2022 
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Anlage 1 

 


